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Name:__________________________________________ 
 Punkte 

A: Werfen der Steine 

-  Kein § 176 StGB mangels Gemeingefährdung /4 

- Gefährdung der körperlichen Sicherheit in der Vorsatzvariante (§ 89, 1. Fall StGB) in 10 
Fällen > konkrete Sukzessivgefährdung von insgesamt 10 Motorradfahrern  /10 

- Nötigung (§ 105 Abs 1 StGB) in 10 Fällen  /10 

A: Steinwurf auf Auto des G 

- Versuchter Mord (§§ 15, 75 StGB) /10 

- Putativrücktritt (§ 16 Abs 2 StGB) /6 

-  Versuchte schwere Körperverletzung (§§ 15, 84/4, 84/5 Z 1 StGB) > Rücktritt vom 
Versuch? /6 

-  Sachbeschädigung (§ 125 StGB) /6 

O: Unterlassen, A davon abzuhalten, Steine von der Brücke zu werfen 

- Keine Unterlassung der Verhinderung einer mit Strafe bedrohten Handlung (§ 286 
StGB) > Freiheitsstrafdrohungen der §§ 89 erster Fall und § 105 Abs 1 nicht mit mehr 
als einjährig /4 

- Kein Beitrag durch Unterlassen zur Gefährdung der körperlichen Sicherheit (§§ 2, 12 
dritter Fall, 89 erster Fall) oder zur Nötigung (§§ 2, 12 dritter Fall, 105 Abs 1) mangels 
Garantenstellung ZP 

V: Unterlassen, A davon abzuhalten, Steine von der Brücke zu werfen 

- Keine Unterlassung der Verhinderung einer mit Strafe bedrohten Handlung (§ 286 
StGB) > Freiheitsstrafdrohungen der §§ 89 erster Fall und § 105 Abs 1 nicht mit mehr 
als einjährig ZP 

- Gefährdung der körperlichen Sicherheit in der Vorsatzvariante als Beitragstäter durch 
Unterlassen (§§ 2, 12, 3. Fall, 89, 1. Fall StGB) /12 
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- Nötigung als Beitragstäter durch Unterlassen (§§ 2, 12, 3. Fall, 89, 1. Fall StGB) /8 

- Kein versuchter Mord oder versuchte schwere Körperverletzung als Beitragstäter durch 
Unterlassen mangels Tatvorsatz (§§ 2, 12 dritter Fall, 15, 75 bzw 84 Abs 4) ZP 

 

A: Zerren des G aus Auto, Sperren in Kofferraum und Fahrt für ca 30 Minuten 

- Freiheitsentziehung (§ 99 Abs 1 StGB)  /6 

- Privilegierte Erpresserische Entführung (§ 102 Abs 1 und Abs 4 StGB)  /12 

- Kein Raub (§ 142), keine Erpressung (§ 144) und keine Dauernde Sachentziehung 
(§ 135) ZP 

- Räuberischer unbefugter Gebrauch von Fahrzeugen (§ 136 Abs 1 und 2 iVm § 131 
StGB) /12 

A: Einstecken und Behalten der Uhr  

- Anschlussunterschlagung (§ 134 Abs 2 StGB; kein § 134 Abs 3, 1. Fall StGB)  /10 

Konkurrenzen /2 
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